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Die Schweiz und die Neutralität
Die Schweiz versteht sich als friedliches Land und hat als Depositarstaat der 
Genfer Konventionen eine einmalige Verantwortung. Letzteres ist eine der Be-
gründungen für die Neutralität der Schweiz. Vor dem Hintergrund der beiden 
Weltkriege wurde sie im 20. Jahrhundert zunehmend ideologisch überhöht 
und verabsolutiert. In der Zeit des Kalten Krieges diente sie zur Legitimation 
einer nie dagewesenen Aufrüstung der Schweizer Armee und für den Aufbau 
der Gesamtverteidigung. Die Neutralität war als Glaubensdogma in der Bevöl-
kerung so weit verbreitet, dass 1986 der Versuch von Bundesrat und Parla-
ment kläglich scheiterte, der UNO beizutreten.

Im Mai 1992 überstanden Beitritt und Mitwirkung in den Bretton-Woods- 
Institutionen (IWF und Weltbank) die Referendumsabstimmungen deutlich. 
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Nachhaltige Entwicklung ist nicht 
ohne Frieden und Gerechtigkeit 
möglich. Gleichzeitig erfordern 
friedliche und inklusive Gesellschaf
ten wirtschaftliche, politische und 
soziale Entwicklung. Dieser Zusam
menhang fand mit dem SDG 16  
Eingang in die Agenda 2030. Mit der 
Pathfinder Initiative1 unterstützt  
die Schweiz einen umfassenden An
satz, um die Schnittstellen von  
Frieden und Gerechtigkeit mit ande
ren Zielen zu bearbeiten. Bei fol
genden Zielen ist die wechselseitige 
Beeinflussung besonders stark:

SDG 1: Armut. In Kombination mit 
Ungleichheit und Marginalisierung 
bestimmter sozialer Gruppen ist  
Armut noch immer eine der Haupt
ursachen für Konflikte. Gleichzeitig 
zerstören Kriege und bewaffnete 
Auseinandersetzungen die ökonomi
sche und soziale Infrastruktur,  
was einen Anstieg der Armut zur 
Folge hat.

SDG 4: Bildung ist eine Grundvorausset
zung, um etwa bei Volksabstimmungen 
informierte Entscheidungen zu treffen, 
und sie fördert die friedliche Lösung von 
Konflikten. Gleichzeitig verhindert  
Krieg oft den Zugang zu Bildung oder 
führt zu ihrer Instrumentalisierung zur 
Indoktrination der Gesellschaft.
SDG 5: Geschlechtergleichstellung ist 
zentral für friedliche und inklusive  
Gesellschaften und wird von bewaffne
ten Konflikten und Gewalt behindert.
SDG 8: Nachhaltige Wirtschaft, die sich 
an den Grundbedürfnissen der Bevölke
rung orientiert, ist eine Voraussetzung 
für Frieden und Gerechtigkeit. Gleich
zeitig sind Kriege eine Hauptursache  
für den Zusammenbruch der Wirtschaft 
und deren Ausrichtung auf Sicherheit 
und Verteidigung statt auf soziale und 
ökologische Bereiche.
SDG 10: Ungleichheit ist im Zusammen
hang mit Diskriminierung von sozial 
schwachen Gruppen (z. B. Migrantinnen 
und Migranten, Jugendliche, etc.) eine 
der Hauptursachen für soziale Konflikte 

in Europa. Auf globaler Ebene stellt 
die Ungleichheit zwischen  
den Ländern eine Herausforderung 
bezüglich Frieden und Gerechtigkeit 
dar.
SDG 11: Nachhaltige Städte können 
zur Prävention von Konflikten bei
tragen und als Modelle für friedli
che und inklusive Gesellschaften 
dienen. Gleichzeitig finden kriminel
le Gewalt und bewaffnete Konflikte 
zunehmend in Städten statt und  
haben drastische Auswirkungen auf 
ihre Infrastruktur zur Erreichung  
von anderen Zielen (Armut, Bildung, 
Arbeit in Würde, etc.).
SDG 17: Partnerschaften zwischen 
den Ländern können einen Paradig
menwechsel in der Sicherheitspo
litik hin zur menschlichen Sicherheit 
und Abrüstung begünstigen. Gleich
zeitig erschweren Kriege und be
waffnete Auseinandersetzung den 
Aufbau von stabilen Partnerschaf
ten auf Augenhöhe.
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Ebenso wurde der Einführung des Zivildienstes für Militärverweigerer mit 
über 80 Prozent Ja zugestimmt. Im Dezember 1992 scheiterte jedoch der 
Beitritt zum EWR äusserst knapp (50.3 % Nein-Stimmen) – was das Verhältnis 
der Schweiz zur EU bis heute zum emotionsgeladenen Streitpunkt macht. Auch 
ein Blauhelmgesetz als rechtliche Grundlage für die Beteiligung von Schweizer 
Soldaten an Friedenseinsätzen der UNO erlitt im Juni 1994 in der Referen-
dumsabstimmung Schiffbruch.2

Hingegen brachte nach dem Ende des Kalten Krieges die Annahme der 
Totalrevision der Bundesverfassung 1999 mit der folgenden Ausweitung des 
Staatszwecks der Eidgenossenschaft eine weitere Öffnung hin zur Welt: «Sie 
setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung.»

Im Juni 2001 kam es durch die Revision des Militärgesetzes zu einer zwei-
ten Abstimmung über Schweizer Blauhelme. SVP und die Gruppe für eine 
Schweiz ohne Armee (GSoA) hatten das Referendum dagegen ergriffen, schei-
terten jedoch knapp. Dies hat wohl auch geholfen, dass der Beitritt der Schweiz 
zur UNO im März 2002 in einer denkwürdigen Abstimmung errungen werden 
konnte.

Ein neues Verständnis von Frieden und Sicherheit

Mit dem UNO-Beitritt hat die Neutralität ihre Bedeutung weitgehend verlo-
ren.3 Auf die Sicherheitspolitik der Schweiz und die Armee hatte das jedoch 
bisher nur marginale Auswirkungen. Noch immer bildet die autonome Vertei-
digung den Grundpfeiler der Schweizer Sicherheitspolitik, und die Beteiligung 
am System der kollektiven Sicherheit der UNO ist nur drittrangig.4 Die auto-
nome Verteidigung dient auch als Rechtfertigung für die Notwendigkeit der 
Kriegsmaterialausfuhr. Die Umsetzung der Agenda 2030 bietet hier die Chance 
zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel, der es ermöglichen würde, auf 
Kriegsmaterialausfuhr und Finanzierungsgeschäfte in diesem Bereich zu ver-
zichten und vor allem die Militärausgaben massiv zu reduzieren. Die so frei
werdenden Mittel könnten für die Verstärkung des Grundanliegens der Agenda 
2030 in der Friedensförderung, in der Entwicklungszusammenarbeit und für 
den weltweiten sozialen Ausgleich eingesetzt werden. Eine solche Umorientie-
rung der Friedens- und Sicherheitspolitik würde die Legitimation für das En-
gagement der Schweiz in den UNO-Gremien stärken, insbesondere bezüglich 
Kandidatur für einen nicht-ständigen Sitz im Sicherheitsrat und ein noch kon-
sequenteres Einstehen für die Abrüstung in allen Bereichen, von den konventi-
onellen über die ABC- bis hin zu den «autonomen» Waffen.

Ende 2003 beschlossen die eidgenössischen Räte das «Bundesgesetz über 
Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrech-
te», gegen das kein Referendum ergriffen wurde. Es bildete die Grundlage für 
den Aufbau der Abteilung Menschliche Sicherheit (AMS) im EDA, die mit dem 
KOFF – der Schweizer Plattform für Friedensförderung – seit 2001 ein starkes 
Verbindungsglied zur Zivilgesellschaft hat. Das Konzept der menschlichen Si-
cherheit bedeutet einen grundlegenden Wandel in der Sicherheitspolitik: Nicht 
mehr der Schutz des Staates wird ins Zentrum gestellt, sondern jener des Indi-
viduums und seiner Menschenwürde. Damit verbindet das Konzept Sicherheit 
und Frieden mit den Menschenrechten.5

Dieses neue Verständnis von Sicherheitspolitik wird zudem von den 
UNO-Resolutionen zu Sustaining Peace6 erweitert, die von der Generalver-
sammlung und dem Sicherheitsrat im April 2016 einstimmig verabschiedet 
wurden. Darin wird Frieden als Daueraufgabe im Sinn von Prävention konzi-
piert. Friedenspolitik und Friedensentwicklung werden als Mainstreaming- 
Aufgabe verstanden, die, von der obersten Ebene geführt, auch andere Politik-
felder beeinflussen sollen, und zu jeder Zeit nötig sind, nicht nur in Eskala-
tions- oder sogenannten Postkonfliktphasen. Daran sollte sich in der Innen- 
und Aussenpolitik auch die Schweiz halten.

> siehe Kapitel Verbesserte Kohärenz 
zugunsten nachhaltiger Entwicklung

> siehe Kapitel Mittel zur Umsetzung
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Mit dem SDG 16 in der Agenda 2030 und den Sustaining Peace-Resolutio-
nen richtet sich der Auftrag zu Prävention und Friedensförderung also nicht 
mehr nur an die traditionellen Friedensakteure, sondern im Sinn von «Friedens-
entwicklung» – z. B. Arbeit an den Ursachen von Fragilität und Gewalt und 
Beiträgen zu inklusivem Staats- und Institutionsaufbau – insbesondere auch an 
Instanzen wie die DEZA, und im weiteren Sinne an Ämter wie beispielsweise 
das SECO oder das SEM, aber auch an die Entwicklungs-NGOs.

Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit – eine offene Baustelle

Diese Verknüpfung von Entwicklung, Sicherheit, Frieden und Menschen-
rechten im Sinne der Prävention wird in vielen Strategien und Programmen 
des EDA deutlich: In zahlreichen fragilen, konflikt- und gewaltgeprägten 
Kontexten unterstützen AMS und DEZA Programme zum Schutz der Men-
schenrechte und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit. Gleichzeitig fehlt es im 
innenpolitischen Dreieck von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrech-
ten an Gleichgewicht7: Noch immer gibt es in der Schweiz keine unabhängi-
ge nationale Menschenrechtsinstitution gemäss den «Pariser Prinzipien».8 
Ebenso fehlt nach wie vor eine Verfassungsgerichtsbarkeit. Seit einiger Zeit 
versucht vor allem die SVP, das Instrument der Volksinitiative zu verabsolu-
tieren. Diese wurde so teilweise vom demokratischen Grundrecht zum ple-
biszitären «Totschläger» gegen Minderheiten pervertiert und zur Untergra-
bung von deren Menschenrechten instrumentalisiert. Diese Entwicklung 
wurde dadurch unterstützt, dass die eidgenössischen Räte seit längerer Zeit 
ihre verfassungsmässige Verantwortung für die Ungültigerklärung von 
Volksinitiativen praktisch nicht mehr wahrgenommen bzw. deren Vorausset-
zungen immer restriktiver interpretiert haben. Das hat die Annahme mehre-
rer Verfassungsartikel möglich gemacht, die menschenrechtswidrig sind und 
gegen völkerrechtliche Verpflichtungen verstossen. Die Problematik wurde 
von Bundesrat und Parlament zwar anerkannt, sie scheiterten aber bei der 
Suche nach einem Ausweg. Damit bleibt das Problem ungelöst und riskiert, 
sozialen Konflikten und Menschenrechtsverletzungen in der Schweiz Vor-
schub zu leisten. 

Empfehlungen

1. Friedensförderung im Sinne der «Menschlichen Sicherheit» und der Prä-
vention ist – gestützt auf ein bundesrätliches Leitbild Frieden – zur überge-
ordneten Zielsetzung der gesamten Aussenpolitik der Schweiz – insbeson-
dere auch der Aussenwirtschaftspolitik – aufzuwerten.

2. Die Konzeption von Sicherheitspolitik und Armee ist konsequent auf «Si-
cherheit durch Zusammenarbeit» im Rahmen des internationalen Systems 
der kollektiven Sicherheit auszurichten. Hauptaufgabe der Armee ist nicht 
mehr der «Verteidigungsfall», sondern die Beteiligung mit Truppen an Ein-
sätzen von UNO und OSZE.

3. Das Schwergewicht der Bundesfinanzen ist von den Militärausgaben zu 
verlagern auf Friedensförderung, inkl. Entwicklungszusammenarbeit und 
humanitäre Hilfe und Sozialausgaben. Die neue Ausrichtung der Armee 
(Empfehlung 2) macht massive Einsparungen möglich bei gleichzeitigem 
Gewinn an Sicherheit durch die Verlagerung auf Frieden und Soziales.

4. Mit der Ausrichtung der Aussenpolitik auf die Friedensförderung (Empfeh-
lung 1) und der Armee auf die kollektive Sicherheit (Empfehlung 2) ist der 
Verzicht auf Kriegsmaterialexporte und auf die Finanzierung von Kriegsge-
schäften folgerichtig; beides ist in der Bundesverfassung zu verankern. In-
ternational soll die Schweiz bei der völkerrechtlichen Ächtung der Atom-
waffen (Atomwaffenverbotsvertrag) und von «autonomen» Waffen eine 
Vorreiterrolle übernehmen.
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5. Mit den politischen Schwerpunkten Friedensförderung und Beteiligung an 
der kollektiven Sicherheit ist es folgerichtig, dass die Schweiz aktive Mit-
verantwortung übernimmt im für Frieden und Sicherheit hauptverantwort-
lichen UNO-Gremium, dem Sicherheitsrat. Wir unterstützen deshalb mit 
Nachdruck die Schweizer Kandidatur für 2023/24.

6. Die Rechtsstaatlichkeit ist im Sinne der Prävention von sozialen Konflikten 
und Achtung der Menschenrechte als Balance zur direkten Demokratie zu 
festigen, insbesondere mit einer unabhängigen nationalen Menschenrechts-
institution, der Verfassungsgerichtsbarkeit und einem Rechtsverfahren zur 
Gültigkeit von Volksinitiativen.
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